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ater Schneider den Lappen ſich nahm, Emn ſteckte
und dieſes nachher errn Seeger leer vorwies; der Lappen
0  E ſich angebli „dematerialiſiert“. Das Stückchen Seegers
Ta

ſche nicht Von dieſem neider N

Das Geſagte mag genugen. Aus der Fülle des Stoffes konnte
nur Weniges herausgehoben werden Das gemeinſame Schlußurteil
der dreiVerfaſſer iſt eingangs ſchon mitgeteilt. Ein wiſſenſchaftlicher
Beweis fürphyſikaliſche okkulte Erſcheinungen ieg bisher nicht vor

gründlichen Einblick ! dieſes Gebiet und den augenblick⸗
lichen Stand der rage aben will, der greife dem Buche,
ird nicht enttäuſcht und hat ſein eld nicht vergebens ausgegeben.
Das Buch iſt nicht bloß zUm einmaligen Leſen, ſondern Eein beſtän⸗
diger Auskunfterteiler bei Qllen einſchlägigen Fragen und wierig⸗
keiten Wer ſich aber eingehender mit der Frage befaßt kann EeS
ſchon deshalb nicht entbehren eil die Berichte und namentlich die
Ueberſetzungen ausländiſcher Berichte anderen derartigen erken
nicht zuverläſſig ſind Das Buch bringt Beiſpiele
1e 3 356) kann NUr agen Nimm und e.

Paſtoral⸗Jälle.
(Der kirchenrechtlich vorgeſchriebene Rekurs bei der Abſolution

von Reſervatfällen. Der Gefängnisſeelſorger enignus hört die El
*2 eu erkrankten Gefangenen Qrraba der ihm Uunter anderem

folgendes ekennt eit vielen V  ahren habe ich nicht mehr gebeichtet
Einmal habe ich teilgenommen Kirchendiebſtahl bei dem wir
das Tabernakel erbrochen und die Hoſtien auf den en geſchüttet
0  en oft habe ich glaubensfeindliche und ſittenloſe er geleſen;
als ich das nemer letzten Beichte ekannte, agte miu der Beicht⸗
ater, ich ſei Kirchenbann und könne mir nur die Losſprechung
geben, wenn ich i ſechs en wieder zur el käme, EL müſſ nämlich

meines Kirchenbannes die geiſtliche Behörde ſchreiben und
ich müſſe das tun, was leſe Behörde miu vorſchreiben werde bin
aber nicht mehr zUum Beichtvater zurückgekehrt weil miu das läſtig
war; mehrere Male habe ich aus der potheke Eenne Abtreibungs⸗
medizin geholt für emn ädchen, nfolge meines geſchlechtlichen
Verkehres ſich ſchwanger glaubte Als ich dies El agte,
befahl der Beichtvater, onate zurückzukehren, da ſich
zu nächſt vom Biſchof die Erlaubnis blen müſſe, mich dbon dieſem ſehr
chweren u abſolvieren. Diesmal bin ich 1  1 der feſtgeſetzten
Friſt zurückgegangen, aber ES wurde miu geſagt, Beichtvater ſei
er Eertran und E  önne ni den Bei  uh kommen. enignus,
der ¹ große obruebe für Kirchenrecht gehegt hat erinner ſich
indes noch aus ſeiner Studienzei daß der Beichtvater gefährlich
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Tanten Pönitenton von allen enſuren und Sünden ohne Mudnahmeabſolvieren könne. Deshalb abſolviert freudig den reumütigen Bar
rabas, pendet ihm das Viatikum, die Oelung und den päpſtlichenSegen, und nun, daß der mit ott ausgeſöhnte Barrabas bald aus
der Idi  en Gefangenſchaft In die himmliſche reihei gelangen werde,freilich mit einer Zwiſchenſtation im egfeuer Aber des Benignusoffnung iſt eitel, denn Barrabas ird wieder geſind und muß nochlänger Iin ſeinem irdiſchen Gefängnis verweilen, wo Ees ihm übrigensnicht übel gefällt, da dort bei ziemlich guter Ver
loſes Leben führen kann. Quid ad Casum? bflegung eln ſorgen⸗

Zunächſt würde ich dem Benignus, wenn mir eien käme,als heilſAme Uße auflegen, den ganzen Traktat ber reſervierte 0und deren Losſprechung nach einem neueren, zuverläſſigen Uutor gründ⸗lich ſtudieren. Denn wenn Benignus beichthören will, muß dieſenTraktat unbedingt kennen, n begeht keine geringe Unterlaſſungs⸗ſünde; 10 würde ogar ſich und den Pönitenten keinen geringen Schadenzufügen, indem zuweilen nicht bloß unerlaubter⸗, ſondern ſogar Uun⸗
gültigerweiſe abſolviert und ſich ere kirchliche Strafen zuzie Um
nur einige diesbezügliche Kanones anzuführen, ſo ird beſtimmt in
Ga.  2 2247, 55 confessarius, ignorans reservationem, poenitentem

CensUra CCato absolvat, absolutio valet, dummodo
Sit CensuTraàa ab homine aut Censura specialissimo modo Sedi Apostolicaereservata“ Alſo ungültige Abſolution von den vier specialissime dem
Heiligen reſervierten Zenſuren! „Absolvere pracsumentes sine
debita facultate ab exXCOmmunieatione latae sententiae specialissimoVel speciali modo Sedi Apostolicae Teservata. ineurrunt ipS0 facto ID
XCOmmunicationem Sedi Apostolieae simpliciter reservatam“ (ean.„Sacerdos qui Sine necessaria jurisdictione praesumpserit— 76⁴ —

kranken Pönitenten von allen Zenſuren und Sünden ehne Ausnahme

abſolvieren könne. Deshalb abſolviert er freudig den reumütigen Bar⸗

rabas, ſpendet ihm das Viatikum, die letzte Oelung und den päpſtlichen

Segen, und hofft nun, daß der mit Gott ausgeſöhnte Barrabas bald aus

der irdiſchen Gefangenſchaft in die himmliſche Freiheit gelangen werde,

freilich mit einer Zwiſchenſtation im Fegfeuer. Aber des Benignus

Hoffnung iſt eitel, denn Barrabas wird wieder geſund und muß noch

länger in ſeinem irdiſchen Gefängnis verweilen, wo es ihm übrigens

nicht übel gefällt, da er dort bei ziemlich guter Ver

loſes Leben führen kann. Quid ad casum?

bflezung ein ſorgen⸗

Zunächſt würde ich dem Benignus, wenn er zu mir beicht

2 käme,

als heilſ

ame Buße auflegen, den ganzen Traktat über reſervierte Fälle

und deren Losſprechung nach einem neueren, zuverläſſigen Autor gründ⸗

lich zu ſtudieren. Denn wenn Benignus beichthören will, muß er dieſen

Traktat unbedingt kennen, ſonſt begeht er keine geringe Unterlaſſungs⸗

ſünde; ja er würde ſogar ſich und den Pönitenten keinen geringen Schaden

zufügen, indem er zuweilen nicht bloß unerlaubter⸗, ſondern ſogar un⸗

gültigerweiſe abſolviert und ſich ſchwere kirchliche Strafen zuzieht. Um

nur einige diesbezügliche Kanones anzuführen, ſo wird beſtimmt in

can. 2247, § 3: „Si conkessarius, ignorans reservationem, poenitentem

àa censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne

sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae

*

reservata. Alſo ungültige Abſolution von den vier specialissime dem

Heiligen Stuhle reſervierten Zenſuren! „Absolvere pracsumentes sine

debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo

vel speciali modo Sedi Apostolicae reservata, ineurrunt ipso facto in

excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam“ (can.

2338, § 1). „Sacerdos qui sine necessaria jurisdictione praesumpserit

peccatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audien⸗

dis conkessionibus“ (can. 2366). Zum Glück ſteht in dieſen beiden Kanones

„praesumentes und „praesumpserit“; denn ſonſt würden Benignus

und andere an ignorantia crassa laborierende Beichtväter exkommuniziert

und ſuspendiert ſein, die von Reſervaten infolge ihrer Unwiſſenheit

ohneweiters abſolviert haben. Aber diejenigen, die mit einer ignorantia

alfkecta, d. i. mit einer gewollten Unwiſſenheit behaftet ſind, entgehen

dieſen Strafen nicht. Ob nicht eine ſolche ignorantia affectata wirklich

vorkommen kann? Zuweilen findet man nämlich Theologen, die Gott

weiß was andere Sachen ſtudieren und vielen Liebhabereien obliegen,

die aber bei jeder Gelegenheit ihren billigen Spott ausgießen über die

rechtlichen Beſtimmungen, oder über die ſogenannten Poſitiviſten, die

ich mit derartigen, in ihren Augen unbedeutenden Kleinigkeiten kümmern.

Im Reichtſtuhl haben ſolche Theologen es leicht. Daß ſie einmal rekur⸗

rieren an die höhere Behörde betreffs Abſolution von Reſervaten, kommt

ihnen nicht vor. Freilich iſt es eine andere Frage, ob ſie nicht infolge

von ignorantia affectata zuweilen ungültig von Reſervaten abſolviert

haben und ſogar exkommumtziert und ſuspendiert ſind gemäß den obenpeccatis reservatis absolvere, IpS0 facto Suspensus eSt ab audien-
dis confessionibus“ (Can. Zum Glück in dieſen beiden Kanones„Praesumentes“ und „Praesumpserit denn n würden Benignusund andere ignorantia Crass à laborierende Beichtväter exkommuniziertund ſuspendiert ſein, die von Reſervaten nfolge ihrer Unwiſſenheitohneweiters abſolviert haben. C diejenigen, die mit einer ignorantiaaffecta, mit einer gewollten Unwiſſenheit ehafte ſind, entgehendieſen Strafen nicht. Ob nicht eine ignorantia affectata wirklichvorkommen ann Zuweilen findet man nämlich Theologen, die ott— 76⁴ —

kranken Pönitenten von allen Zenſuren und Sünden ehne Ausnahme

abſolvieren könne. Deshalb abſolviert er freudig den reumütigen Bar⸗

rabas, ſpendet ihm das Viatikum, die letzte Oelung und den päpſtlichen

Segen, und hofft nun, daß der mit Gott ausgeſöhnte Barrabas bald aus

der irdiſchen Gefangenſchaft in die himmliſche Freiheit gelangen werde,

freilich mit einer Zwiſchenſtation im Fegfeuer. Aber des Benignus

Hoffnung iſt eitel, denn Barrabas wird wieder geſund und muß noch

länger in ſeinem irdiſchen Gefängnis verweilen, wo es ihm übrigens

nicht übel gefällt, da er dort bei ziemlich guter Ver

loſes Leben führen kann. Quid ad casum?

bflezung ein ſorgen⸗

Zunächſt würde ich dem Benignus, wenn er zu mir beicht

2 käme,

als heilſ

ame Buße auflegen, den ganzen Traktat über reſervierte Fälle

und deren Losſprechung nach einem neueren, zuverläſſigen Autor gründ⸗

lich zu ſtudieren. Denn wenn Benignus beichthören will, muß er dieſen

Traktat unbedingt kennen, ſonſt begeht er keine geringe Unterlaſſungs⸗

ſünde; ja er würde ſogar ſich und den Pönitenten keinen geringen Schaden

zufügen, indem er zuweilen nicht bloß unerlaubter⸗, ſondern ſogar un⸗

gültigerweiſe abſolviert und ſich ſchwere kirchliche Strafen zuzieht. Um

nur einige diesbezügliche Kanones anzuführen, ſo wird beſtimmt in

can. 2247, § 3: „Si conkessarius, ignorans reservationem, poenitentem

àa censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne

sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae

*

reservata. Alſo ungültige Abſolution von den vier specialissime dem

Heiligen Stuhle reſervierten Zenſuren! „Absolvere pracsumentes sine

debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo

vel speciali modo Sedi Apostolicae reservata, ineurrunt ipso facto in

excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam“ (can.

2338, § 1). „Sacerdos qui sine necessaria jurisdictione praesumpserit

peccatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audien⸗

dis conkessionibus“ (can. 2366). Zum Glück ſteht in dieſen beiden Kanones

„praesumentes und „praesumpserit“; denn ſonſt würden Benignus

und andere an ignorantia crassa laborierende Beichtväter exkommuniziert

und ſuspendiert ſein, die von Reſervaten infolge ihrer Unwiſſenheit

ohneweiters abſolviert haben. Aber diejenigen, die mit einer ignorantia

alfkecta, d. i. mit einer gewollten Unwiſſenheit behaftet ſind, entgehen

dieſen Strafen nicht. Ob nicht eine ſolche ignorantia affectata wirklich

vorkommen kann? Zuweilen findet man nämlich Theologen, die Gott

weiß was andere Sachen ſtudieren und vielen Liebhabereien obliegen,

die aber bei jeder Gelegenheit ihren billigen Spott ausgießen über die

rechtlichen Beſtimmungen, oder über die ſogenannten Poſitiviſten, die

ich mit derartigen, in ihren Augen unbedeutenden Kleinigkeiten kümmern.

Im Reichtſtuhl haben ſolche Theologen es leicht. Daß ſie einmal rekur⸗

rieren an die höhere Behörde betreffs Abſolution von Reſervaten, kommt

ihnen nicht vor. Freilich iſt es eine andere Frage, ob ſie nicht infolge

von ignorantia affectata zuweilen ungültig von Reſervaten abſolviert

haben und ſogar exkommumtziert und ſuspendiert ſind gemäß den obenweiß was andere Sachen ſtudieren und vielen Liebhabereien obliegen,die aber bei jeder Gelegenheit ihren illigen Spott ausgießen üher die

rechtlichen Beſtimmungen, oder über die ſogenannten Poſitiviſten, die
ich mit derartigen, in ihren Ugen Unbedeutenden Kleinigkeiten kümmern.Im Beichtſtuhl 0  en Theologen es Ci Daß ſie einmal rekur⸗

rieren an die höhere Behörde etre Abſolution von Reſervaten, Oomm
ihnen nicht vor. Freilich iſt EeS eine andere rage, bb ſie nicht nfolgevon ignorantia affectata zu weilen ungültig von Reſervaten abſolvierthaben und ogar exkommunmziert und ſuspendiert ſind gemäf den oben



765
zitierten Kanones. Löblicherweiſe herrſcht bei Weftans den meiſtenSeelſorgsprieſtern, ſelbſt bei ſolchen, die nfolge von vorgerücktem C
Aunt übergroßen Beſchäftigungen bedeutende Schwierigkeiten finden, ein

ifer, die neuen kirchenrechtlichen Beſtimmungen über die Ab⸗
ſolution von Reſervaten gründli kennen 3u lernen. Fürwahr, ein ſolcher
Eifer wird Gottes Segen einer
wirken.

rſprießlichen Seelſorgstätigkeit EL·

Doch nun zur Löſung der gegebenen
Wenn Arraba bei dem Kirchendiebſtahl die konſekrierten

Hoſtien auf den en geſchüttet hat, ſo ird dieſer ſakrilegiſche revel
mit der eXCOmmunicatio specialissimo modo Sedi reservata beſtraft;
ferner mit der infamia juris, die ebenfalls bloß durch den eiligen Stuhl
behoben werden kann (Lan. 2320 und — Freilich iſt für das Ein⸗
treten der Exkommunikation erforderlich, daß Barrabas von dieſer
Kirchenſtrafe gewußt hat, denn keine Exkommunikation wird m foro
interno inkurriert, wenn der Sünder dieſe Strafe nicht gekannt hat
Hingegen wird die infamia juris, die kirchliche Ehrloſigkei ipS0
facto inkurriert; auch ohne daß der Delinquent darum vorher gewußt
hat Benignus mu alſo den arraba zu nächſt fragen, ob eL gewußt
habe, daß eine beſondere Kirchenſtrafe auf dem begangenen ſakrilegiſchen
Frevel der Hoſtienverunehrung beſtehe. Verneint EL das, ſo hat die
Exkommunikation nicht inkurriert und kann ohne beſondere U  ma
des Beichtvaters iesmal abſolviert werden; 0  aber ſoll ihn der
Beichtvater üher dieſe Kirchenſtrafe aufklären. 0 aber der öniten
trotz Kenntnis der drohenden Kirchenſtrafe den ſakrilegiſchen Frevel be⸗
gangen, ſo iſt COntumaX und wirklich exkommuniziert. Zwar kann Ex,
weil in Todesgefahr ſ

ebend, von enignus abſolviert werden, aber
dieſer muß ihm für gewöhnlich das Verſprechen abnehmen, nach EL⸗·
angter Geſundheit innerhalb eines Monates durch den Beichtvater
brieflich ſich die Pönitentiarie wenden. Dieſer Rekurs muß ge⸗
en unter afe des Rückfalles MN ieſelbe Zenſur ſage, für

wöhnlich muß der öniten das Verſprechen, rekurrieren, abgeben.
Denn EeS gibt älle, weder Eemn ſolches Verſprechen, noch ein
notwendig oder möglich iſt Wenn Barrabas zUum ode verurteilt,
innerhalb kurzer Zeit hingerichtet werden ſoll, oder wenn ſo todes⸗

iſt infolge der Krankheit, daß offnung auf Geneſung faſt gänzlich
ausgeſchloſſen iſt, ſo wird ein Ager Beichtvater die wenigen noch übrigen
Seelenkräfte des Pönitenten hauptſächlich anſpornen einer möglichſt
vollkommenen Reue, ſelbſt wenn die materielle Integrität der Beicht
und kanoniſtiſche Vorſchriften QAbet kurz kommen. Das ewige Seelen
heil des Pönitenten geht doch Eem übrigen vor.

Der Unter Strafe des Rückfalles in die Zenſur vorgeſchriebene
Rekurs chließt ein doppeltes oment Ein den tatſächlichen und

Bericht des vorliegenden Falles die Pönitentiarie oder
eventuell die biſchöfliche Behörde; die Beobachtung der von der
Pönitentiarie oder der biſchöflichen Behörde erlaſſenen Vorſ chriften.
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Es iſt elbſtverſtändlich, daß dieſer Bericht tecto nomlne geſchehen muß
zur Wahrung des Beichtgeheimniſſes aber der Fall muß genau
und richtig dargelegt werden, zuma Unter Angabe ob und wie oft der
öniten ſchon früher von dieſem Delikte abſolviert worden Handelt
22 ſich nämlich rückfälligen Sünder, ſo ſind die Forderungen
der Pönitentiarie gewöhnlich viel renger Beſonders ſtreng ſind teſe
Forderungen, wenn E8 ſich handelt Aum die wiederholt vorgekommene
absolutio complieis Die Reſkript der Pönitentiarie oder der biſchöf
en Behörde enthaltenen Vorſchriften müſſen genau beobachtet werden
Wenn ieſe Vorſchriften ausdrücklich 8Sub reineidentiae CEI-

erlaſſen ſind ſo würde enne grob ſchuldbare Vernachläſſigung
derſelben offenbar das Wiedereintreten der Zenſur (wWwirten CV ſe
wenn dieſer aus drückliche Vermerk ˙ glaube ich ennoch, daß
auch dann die Zenſur wieder Der ſo ſtreng vorgeſchriebene
Rekurs waäre 10 rein Uſoriſch, wenn man die gemachten Vorſchriften
ungeſtraft norteren könnte Freilich, wenn dieſe Vorſchriften moraliſch
unerfüllbar ſind obder auch ſchu

0 unterlaſſen werden ieg die Sache
anders So wenn die Pönitentiarie, wie 6 häufig brtomm
den monatlichen Sakramentenempfang während ganzen V  ahres
vorgeſchrieben 0 und der öniten Krankheit oder
langen Seereiſe einmal verhindert geweſen dieſem monatlichen
Sakramentenempfang, ſo würde das keine Ctteren Folgen aben
V  edoch ollten dann dieſe Sakran ente ſpäter nachgeholt werden Es
Imm vor, daß die Pönitentiarie wiederholter absolutio C0O0II-

Plicis ſehr L 10 zuweilen aſt unerfüllbare Vorſchriften acht
dimittendi Omnne Offieium COnfessarii Dann iſt EIMNn maliger

Rekurs LId oder doch Milderung, die dann auch meiſtens gewährt
wird, notwendig, wenn der öniten ernſtliche Bußgeſinnung und
Beſſerung gezeigt hat.

II Aus dem bisher eſagten ergibt ſich El die Löſung des
weiten Falles egen der Ettüre von glaubensfeindlichen riften
war Barrahas mit der CXGOmmunléatio Speciali modo 8 di SCT-
Vata Cha  4 Weil aber wa einli Eln EG48Uu8S Urgentior vorlag, hat
der Beichtvater ihn zwar direkt abſolviert, ihm aber auferlegt, innerhalb
ſechs 0  en zurückzukommen. ꝗ

nzwiſchen wird ſich dann der Cl
Qter die Pönitentiarie, oder, keine Gefahr für das Beicht⸗
ſiegel eſtand die biſchöfliche Behörde gewandt aben, die heutzutage
gewöhnlich die delegierte Abſolutionsvollmacht beſitzt Aber Barrabas
iſt aus Bequemlichkeit trotz ſeines gegebenen Ver prechens nicht mehr
zum Beichtvater zurückgekehrt Leider kommen derartige Fälle oft bor
Der Beichtvater macht nicht ohne Mühe den vorgeſchriebenen Rekurs
und das Beichtkind nuuimm ſich nicht die ühe, 3zUum eichtvater zurück⸗
zukehren Wohl jeder vielbeſchäftigte Beichtvater ird einige unerledigte

Vgl mein Man. Theol IIIOT. EIl, II. 459, wo auch Eeln Formulareines ekurſe die Pönitentiarie aufgeſte iſt
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Retursantiporten m ſeiner Schublade liegen aben Mit dem beſten
illen kann ich nicht mehr jenen eblogen beiſtimmen, die behaupten,
unter Strafe de ückfalle In die Zenſur ſei nuLr der ekurs ſelbſt und
allenfalls die Rückkehr um Beichtvater erforderlich, nicht aber die Aus⸗
führung der Im eſkri vorgeſchriebenen Akte So Schwentner, Ver
mee Noldin Dann nämlich wäre der vorgeſchriebene Rekurs
meiſten nuUr eine unbere  gte Belaſtung des Bei  ater Denn ab⸗
geſehen von ſeltenen Aus nahmen, iſt der öniten 8 nicht Wie der
Lage, an die Pönitentiarie oder an die biſchöfliche Kurie 3u rekurrieren.
EX Caritate macht alſo der Beichtvater den Rekurs für den Pönitenten
und muß nicht ſelten außer Zeit und auch das Briefporto eiſten
Nach einiger Zeit bmm das Reſkri beim Veichtvater d der öniten
OImmP aber nicht mehr, oder wenn ommt, hört ſich zwar die Vor⸗
ſchriften des Reſkriptes d kümmert ſich aber nicht Am deren Ausführung.
Wenn un trotz dieſer Gleichgültigkeit ſeine Exkommunikation efiniti
gehoben wäre, rag man ſich unwillkürlich: welchen Sinn hat da
der ſo ſtreng vorgeſchriebene Rekurs?

Ferner verlangen Vermeer (Theol. IIOT. III, 476) und Noldin
(De 8SaCT. 367) unter Strafe des Rückfalles m die Zenſur den
Rekurs durch den Beichtvater; die Rückkehr des Pönitenten zum
Beichtvater, die Verordnungen des Reſtriptes anzuhören. Dieſe
beiden en ſind doch Offenbar nur die ittel 3 dem ecke, daß
der Pönitent teſe Verordnungen auch wirklich nach beſten Kräften Qus⸗
Uhre Und trotzdem ſollen bloß teſe beiden ittel, nicht aber deren
Zweck Uunter Strafe des Rückfalles un die Zenſur vorgeſchrieben eln
Are  3 ein ſo Geſetz noch vernünftig?

Endlich äßt ſich ein kräftiges Argument ieſe Anſicht aus
esſelben CA.  — 2254 entnehmen. Dort wird nämlich angeordnet,

daß, der Rekurs (an die Pönitentiarie oder die biſchöfliche ehörde
moralij unmöglich iſt, der Beichtvater davon abſehen und trotzdem
die Abſolution erteilen könne; EL muß dann aber zweierlei dem Pöni⸗
enten auferlegen: „miungere de jure injungenda“, das eventuell
gegebene Aergernis oder ſonſtigen Schaden wieder gut machen und
dre nächſte Gelegenhei zur Sünde beſeitigen; eine entſprechende Buße
und Genugtuung für die inkurrierte Zenſur befehlen „ita Ut poenitens,
Nisi intra tempus Confessario praefiniendum poenitentiam
egerit satiskactjionem dederit, recidat IN censuram“. Ein prakti⸗
ſches Beiſpiel möge die dieſes Argumentes beſſer beleuchten.
Zum Beichtvater Caius kommen die beiden Pönitenten Petrus und
Paulus, die trotz Kenntnis des Crbote und der Zenſur häretiſ
Bücher geleſen aben. Da ES enn Casus Urgens iſt, Tteilt P ſowohl dem
Petrus wie dem Paulus die Abſolution Petrus kann zUum Beichtvater
zurückkehren; der Rekurs iſt alſo möglich und notwendig; Paulus hin
gegen, der morgen nach Südamerika reiſen muß, kann nicht zurückkehren.
Der Rekurs iſt alſo weder möglich noch endig Als etru nach
einem Veond zum Beichtvater zurückkehrt, iſt das Reſkri ereits

49Quartalſchrift 1925
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gekommen und chreibt bor, daß E die häretiſchen Bücher abliefernund einen onat ang täglich das laubensbekenntnts beten muAber Aus Nachläſſigkeit und Geringſchätzung iefert Petrus weder
die er ab, noch Cte E täglich das Glaubensbekenntnis. Trotzdem
fällt E, nach Vermeerſch und Noldin, nicht In die frühere Zenſur zuru

Der Beichtvater aju legt nun dem Paulus, für den das Reſkrinicht eingeholt werden kann, genau dieſelben Bedingungen auf Ah⸗
lieferung der häretiſchen er und tägliches (ten des apoſtoliſchenGlaubensbekenntniſſes während des nächſten Monates Auch Paulus
erfüllt Aus Nachläſſigkeit Cl Befehle nicht; 3zur Strafe dafür iſt EVU
nach Verlauf des Monates wieder éexkommuniziert. Es ein mir doch
ſonnenklar, daß eine derartige Ungleiche Behandlung dieſer beiden
Pönitenten, ieſelbe Zenſur inkurriert aben, nicht dem Geiſtedes kirchlichen Geſetzbuches en  II Da CS verhältnismäßigoft vorkommt, daß der Rekurs an die Pönitentiarie oder die biſchöflicheBehörde moraliſch unmögli ſt, beachte der Beichtvater doch 10 den
bhen zitierten Text des GA.  — 2254, Während Exerzitien oder Volks⸗
miſſionen kann wirklich El vorkommen, daß der Rekurs moraliſchunmöglich iſt —  60 Beichtvater, der den Reſervatfall hört, verbleiht nur
einige Tage dem rte und ret dann o weit weg, daß C6 dem ElIn morali unmöglich iſt, nachzureiſen. bh könnte der Beicht⸗
Qter das eſkript riefli Übermttteln Aber dies iſt oft moraliſch auch
unmöglich; denn dann müßte die mei odioſe Frage nach der genauen
Adreſſe des Pönitenten Im Beichtſtuhle ſtellen; ſein Brief lefe überdies
ernſte Gefahr, nicht In die rechten an 3u gelangen —  9 Beichtkindkönnte nun reilich ſeinen Reſervatfall einem anderen Beichtvater aufs

beichten und durch dieſen den Rekurs bewerkſtelligen. CU E5 iſt
sententia cCommunis, daß man das Beichtkind nicht ver  5  en könne,
weimal dieſelbe un beichten. So OImm alſo die moraliſche Un
möglichkeit des Rekurſes nicht ſo ſelten or, wie ſcheinen könnte Wie
hat nun der Beichtvater n einem ſolchen alle andeln Folgendes
iſt 3u beachten:

Die Abſolution von Reſervaten iſt durch das kir  1  E Geſetzbuch nicht weſentlich geänder worden. Auch früher hatte der Beichtvateriun drängenden ällen dieſe Abſolutionsvollmacht. er werden auch Unterden Uellen, woraus der CaII 2254 Jenoömmen iſt, mehrere rühere Entſcheidungen des Offieium angeführt, insbeſondere vom Auguſtund März 1892 Am erſten atum wurde entſchieden: „ObligationemStandi mandatis EHeclesiae importare Onus Sive Der 2— SIVGS Der Confessarium,recurrendi 20 Pontificem ejusque mandatis Oboediendi.“ Am letzterenDatum wurde 9  Orte auf die Frage: „An obligatio Standi mandatis
Eeclesiae Sit Sub II. reincidentiae? Affirmative“ (Collectan. de PrOo
Fid 1764 ad und 1788 20 3 Da alſo das rühere ech die oben
vertretene Anſicht ſanktionierte, und das neue Re nicht ſicher hierin eineAenderung getroffen hat, gilt die orſchri des CaII E „in du  —
IUIII aliquod praescriptum EuN Vetere jure discrepet, Vetere
jure 110  — St recedendum.“
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Erforſche der Beichtvater ur geſchickte Fragen ob alle Be⸗

dingungen für die Reſervation wirklich vorhanden ind Dazu bedarf
EL reilid neben der Paſtoralklugheit auch einer gründlichen Kenntnis
der Reſervatfälle. Solange ein vernünftiger Zweifel über das Vor—
handenſein der Reſervation vorliegt, beſteht ieſelbe bekanntlich nicht,gemã dem rundſatz: „In dubio AVOres s8unt ampliandi et Odia TGS=
stringenda.“

Erforſche der Beichtvater, ob ein Cas uS Urgens vorliegt. Hierin
braucht * nun reilich nich allzu ängſtli ſein. Denn, wenn ES ſchonEln Urgens iſt, „S1 durum Sit poenitenti 1 Statu gravis péccati
Dermanere DeL tempus necessarium, Ut superior Competens Provideat“
(can. —  AII 1), ſo dürfte das ſehr oft vorkommen; denn eigentlich jedem
Pönitenten ſollte C6 har ſein, auch nur einige Tage Im Stande der
Todſünde ſich 3u efinden. Eventuell dürfte der Beichtvater dies dem
Pönitenten auch 3u Emüte ühren

Der Beichtvater age nun offen und klar dem Pönitenten: Dieſe
von Ihnen begangene Sünde iſt ˙o ſchwer, daß nicht ich, ondern nur
die höhere kirchli  E Behörde davon abſolvieren kann. A mu nun
eigentlich Ihren Fall dieſer Behörde berichten; da Sie aber nicht 3u mir
zurückkommen können, kann ich Sie fesmal abſolvieren, unter folgenden
Bedingungen: Ste müſſen das bva gegebene Aergernis auf folgende
Weiſe wieder gut machen, die nächſte Gelegenhei zur Uunde meiden
(eventuell Bücher zerſtören oder abliefern). Dann lege ich
Ihnen als ſakramentale Buße auf als Extrabuße für den
zogenen Kirchenbann aber, daß Sie jeden Sonntag einen ona lang
den Roſenkranz Cten (oder eine andere Aße entſprechend der Schwere
des Reſervatfalles und der Dispoſition des Pönitenten). muß O  55  hnen
aber aus drückli erklären, daß Sie wieder demſelben Kirchenbanne ver
fallen, enn Sie aus Nachläſſigkeit dieſe Extrabuße nicht ver—
richten. Verſprechen Sie mir Aher hier In der Gegenwart Gottes, die
geſtellten Bedingungen ¹u erfüllen und beſonders der angegebenen
Zeit die auferlegte Extrabuße 3u verrichten? Auf die bejahende
Antwort des Pönitenten hin kann dann der Bei
erteilen un korma COonsueta.

chtvater die Abſolution

AAd III In dieſem alle hat Barrabas getan, was ihm auf
etragen worden. Aus dem mſtande, daß der Beichtvater ran
heit verhindert iſt, ihn 3u empfangen, darf ihm billigerweiſe kein geiſtlicher
Nachteil erwachſen Uebrigens iſt Qus den Angaben nicht lar erſichtlich,‚
ob QArraba der geholten Abtreibungsmedizin wirklich die dem
Ordinarius reſervierte Zenſur propter procurationem abortus inkurriert
hat Denn erſtens iſt nicht geſagt, ob der brtu auch tatſächli erfolgt
iſt; zweiten 8 der Cue odex nur mehr die procurantes und
mandantes abortum mit der Exkommunikation, nicht aber die bloßen
CO0O0perantes. Aus den Angaben ſollte man wohl eher ſchließen, daß
Barrabas nur COOPerans geweſen iſt Aber wie dem auch immer ſei,
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ob der Beichtv 410 mit Recht oder Unrecht den Fall für einen Reſervat⸗
fall gehalten habe, Benignus braucht dieſerhalb den Qrraba nicht mehr

beunruhigen.
reiburg eiz Dr Prümmer P., Univ.⸗Prof.
II (Firmung urch brientaliſche Prieſter.) Paul meldet ſich 8E

legentlich der Viſitation des Biſchofs beim lateini  en Pfarrer zur
Firmung Zwar aben ſeine Eltern ihn In Bulgarien von einem ſchis
matiſchen rieſter taufen laſſen, weil kein katholiſcher rte war,
und dieſer hat ihn nach der Qaufe alshald gefirmt, aber E5 rſcheint jetzt
zweifelhaft, ob dieſe Firmung gültig war, und darum wollen ſie ihn

einmal, wenigſtens bedingungsweiſe, firmen laff
ihn zulaſſen E Oll der Pfarrer

C die etwaige Gültigkeit der Firmung durch einen Prieſter
griechiſchen Ttu ſtellt Cnedi XIV den rundſatz auf Die Firmung
iſt als ungültig anzuſehen, Enn ſie einem Tte rteilt iſt, den
griechiſchen und den Prieſtern anderer orienfaliſcher Iten die 0  ma  „
dieſe penden, aus drücklich genommen iſt So hat Nikolaus
den Prieſtern un Bulgarien, Innozenz den Prieſtern des Königreiches
Cypern teſe 0  ma entzogen, Klemens III den griechiſchen Prieſtern
un Italien 1595 ſtreng Unterſagt, die Getauften mit dem Chrisma 3u
ſalben. Benedikt XIV ſelbſt befahl, von griechiſchen Prieſtern mn Italien
efirmte noch einmal ohne Bedingung durch die lateiniſchen Biſchöfe
firmen aſſen. 2) Die Maroniten aben, wenigſtens ſeit 1703, dieſes
rivileg berloren. Anders die Kopten, deren E (enedi XIV.
aus drücklich anerkennt, und die Uuthenen (Ukrainer), für die das Pro
vinzial⸗Konzil von Zamose ausdrücklich feſtſtellt: „Das Satrament der
Firmung erteilen die Pfarrer In der brientaliſchen gemã einer
Dispens des eiligen H und einer vom Biſchof verliehenen
0  ma Isbald nach der Taufe.“ Es iſt alſo ſicher, daß Paul nicht
rechtmäßig und gültig gefirmt iſt arf nun alſo ſich vom lateiniſchen
Biſchof firmen laſſen? Das Heilige izium ntſchied 14 3  Fänner
1885 für Paläſtina:) „In dem lateini  en Patriarchat von Jeruſalem
galt die von den ſchis matiſchen Prieſtern Unmtttelbar nach der Qufe
geſpendete Firmung als gültig und deshalb werden die, die ſich zum
katholiſchen Qauben ekehren, nicht wieder gefirmt. un Imm ES
vor, daß n ritue gemiſ

en hen die ſchismatiſche Mutter ihr mn der
lateiniſchen ir getauftes Kind heimlich vom ſchis matiſchen rieſter
noch einmal taufen und gleichzeitig firmen läßt, oder daß In die
liſche Kirche übergetretene eleute wieder abfallen und ihr vom lateini⸗
chen rieſter getauftes M noch einmal vom ſchis mati rieſter
taufen und Ugleich firmen laſſen, nachher aber mit ihren undern wieder
zum katholiſchen Glauben zurückkehren. In ſolchem Falle empfiehlt ES
ſich nicht, daß ein Kind vom lateini  en Biſchof wieder gefirmt werde,

109. De Synodo. Dioecesand, Lib VII, 9,
2) Constit. 905 Bullarium I, 167,

Vgl. Off. ärz 187² für Jeruſalem.


